
 

 

Fortbildung zur Aufrechterhaltung der Sachkunde bei  
Asbestarbeiten 
 
 

TAGESORDNUNG 
 

08:30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer 

09:00 Uhr Asbest – Verwendung und Eigenschaften    
− Asbestprodukte und ihre Verwendung („neue“ Fundstellen) 
− Gesundheitsgefahren und Aktuelles aus dem Berufskrankheitengeschehen 

 

09:45 Uhr Aktuelles aus Vorschriften- und Regelwerk, Teil I   
− Asbestverbot nach der REACH-Verordnung, Chemikaliensanktionsverordnung 
− Gefahrstoffverordnung und TRGS 519 
− BGI 664 „Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und In-

standhaltungsarbeiten“ incl. Vorstellung neuer Arbeitsverfahren (im Maler- und Lackiererhandwerk) 

 
10:30 Uhr Kaffeepause 
 
11:00 Uhr Aktuelles aus Vorschriften- und Regelwerk, Teil II   

− Asbestverbot nach der REACH-Verordnung, Chemikaliensanktionsverordnung 
− Gefahrstoffverordnung und TRGS 519 
− BGI 664 „Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und In-

standhaltungsarbeiten“ incl. Vorstellung neuer Arbeitsverfahren (im Maler- und Lackiererhandwerk) 

 
11:45 Uhr Hinweise zu Verwendungsbeschränkungen   

− zulässige und unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsweisen, Neuerungen, Beispiele 

 

12:30 Uhr Mittagspause 
 

13:30 Uhr Technische und Organisatorische Maßnahmen, Teil I  
− Arbeitsweisen gemäß TRGS 519 / Baustelleneinrichtung 
− Aufgaben der sachkundigen Person 
− Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan (Anzeige der Arbeiten mit Übungen / Gruppenarbeit) 
− Betriebsanweisung und Unterweisung 
− Arbeitsmedizinische Vorsorge 

 
15:00 Uhr Kaffeepause 

 

15:30 Uhr Technische und Organisatorische Maßnahmen, Teil II  
− Arbeitsweisen gemäß TRGS 519 / Baustelleneinrichtung 
− Aufgaben der sachkundigen Person 
− Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplan (Anzeige der Arbeiten mit Übungen / Gruppenarbeit) 
− Betriebsanweisung und Unterweisung 
− Arbeitsmedizinische Vorsorge 

 

16:15 Uhr Persönliche Schutzausrüstung   
− Auswahl und Anwendung 

 
17:00 Uhr Ende der Veranstaltung 
 

  
 

  
 

„UNTERSTÜTZT DURCH DAS MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT  

BADEN-WÜRTTEMBERG AUS MITTELN DES EUROPÄISCHEN SOZIALFONDS“. 


